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Regeste

Regeste Art. 4 BV. Rechtliches Gehör. Verletzung des rechtlichen Gehörs bei
ausgangsgemässer Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen im Zivilprozess ohne
Prüfung des begründeten Antrags der unterliegenden Partei auf Kostenteilung.

Regeste Art. 4 Cst. Droit d'être entendu. Il y a violation du droit d'être entendu lorsque, dans
un procès civil, le juge met les frais et dépens à la charge de la partie qui succombe, sans
avoir examiné une conclusion motivée de cette dernière tendant à la répartition de ces frais.

Regesto Art. 4 Cost. Diritto di essere sentito. È violato il diritto di essere sentito ove, in una
causa civile, il giudice ponga le spese e le ripetibili integralmente a carico della parte
soccombente, senza esaminare previamente la domanda motivata di quest'ultima intesa ad
ottenere la loro ripartizione.

Erwägungen

E. 3
Die weiteren Rügen des Beschwerdeführers richten sich gegen die Kosten- und
Entschädigungsregelung für das kantonale Verfahren; das Obergericht auferlegte ihm Fr.
850.- Gerichtskosten und Fr. 769.- und 638.- Parteientschädigungen und bestätigte die ihm
ebenfalls auferlegten Fr. 900.- Gerichtskosten und Fr. 1599.- bzw. 100.-
Parteientschädigungen erster Instanz. a) Der Beschwerdeführer legt dem Obergericht eine
Missachtung der Begründungspflicht gemäss § 138 der Zivilprozessordnung des Kantons
Aargau vom 12. März 1900 (ZPO) und zugleich des verfassungsmässigen Anspruchs auf
rechtliches Gehör zur Last, weil das angefochtene Urteil auf seinen Antrag, auch bei
Klageabweisung die Kosten zu teilen, nicht eintrete. Das Obergericht begründet in der Tat
seinen Kostenspruch unter Hinweis auf § 53 ZPO nur damit, dass der Beschwerdeführer im
Verfahren unterlag. Die Pflicht zur Begründung richterlicher Entscheide wird grundsätzlich
vom kantonalen Verfahrensrecht bestimmt; der Gehörsanspruch aus Art. 4 BV hat
demgegenüber nur subsidiäre Bedeutung und darf deshalb auch nicht zu streng gehandhabt
werden ( BGE 102 Ia 6 , BGE 101 Ia 305 und frühere). Nach § 138 ZPO soll ein Endurteil
u.a. "d) die Erwägungen" enthalten; auch wenn der Kostenspruch - anders als bei "e)
Entscheidungen" in Verbindung mit § 140 ZPO - nicht ausdrücklich erwähnt wird, dürfte
doch auch diesbezüglich die Begründungspflicht zu bejahen sein. Dieser Pflicht ist das
Obergericht jedoch nachgekommen, wenn auch in knappster Form. Insoweit ist die
Beschwerde unbegründet. b) Der Beschwerdeführer meint denn auch wohl gar nicht das
Fehlen jeglicher Begründung, sondern will rügen, dass auf die von ihm vorgetragenen
Argumente nicht eingegangen worden sei, was ebenfalls eine Verweigerung des rechtlichen
Gehörs ergeben kann (TINNER in ZSR 83/1964 II S. 358 und 362; vgl. auch BGE 104 Ia
321 S. 323 BGE 96 I 723 , BGE 101 Ia 296 und 552); die Erwägungen sollen auch eine



Würdigung der Parteivorbringen enthalten (EICHENBERGER, Beiträge zum Aargauischen
Zivilprozessrecht, S. 206 zu lit. d). In der Verhandlung vor Obergericht beantragte der
Anwalt des Beschwerdeführers unter Berufung auf § 54 lit. b und c ZPO im Falle seines
Unterliegens Kostenteilung, weil er in guten Treuen prozessiert habe, entsprechend der
vorprozessual überblickbaren Rechtslage, in schuldloser Unkenntnis der massgebenden
Tatsachen, nach klarer und eindeutiger Verpflichtung der Beklagten im Brief Marty und in
den Kaufverträgen, während die Bauverträge erst im Prozess und unvollständig eingereicht
worden seien. Nach § 54 ZPO kann denn auch der Richter die Kosten wettschlagen oder
verhältnismässig teilen: "a)... b) wenn die Streitsache nach dem Ermessen des Richters
derart ist, dass die unterliegende Partei in guten Treuen zur Führung des Rechtsstreites
veranlasst war, c) wenn die unterliegende Partei die Tatsache, die den Grund des Urteils
ausmacht, nicht kannte und zu kennen nicht verbunden war." Indem das Obergericht sich
nur auf die Regel des § 53 ZPO stützte, wonach die unterliegende Partei kostenpflichtig
wird, ohne überhaupt auf die Frage einzutreten, ob der Beschwerdeführer sich zu Recht auf
einen der gesetzlichen Ausnahmefälle gemäss § 54 ZPO berief, hat es diesem das rechtliche
Gehör verweigert. Daran ändert auch nichts, dass § 54 ZPO weitgehend auf richterliches
Ermessen verweist. Das muss zur Aufhebung des angefochtenen Urteils führen, soweit es
die erst- und zweitinstanzlichen Kosten- und Entschädigungsfolgen regelt. c) Auf die
weitere Rüge, dass vorliegend § 54 lit. b und c ZPO willkürlich nicht angewandt worden
seien, braucht bei diesem Ausgang nicht eingegangen zu werden.
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